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Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung Upahl beschließt die 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
wie sie der Anlage als Entwurf zu entnehmen ist. 
 

Sachverhalt 
In der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung Upahl am 11.07.2024 kristallisierte 
sich der Wunsch heraus, dass die Sitzungen der Ausschüsse der Gemeindevertretung 
zukünftig öffentlich abgehalten werden sollen. Damit dies umgesetzt werden kann, ist die 
beiliegende Änderung der Hauptsatzung zu beschließen. 
    
  
 

Finanzielle Auswirkungen 
KEINE 
 

Anlage/n 
1 4. Änd. HS Upahl  (öffentlich) 
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4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Upahl 

vom XX.XX.2024 
 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern 

(KV M-V) in der Fassung des Gesetzes vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024, S. 270), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29. August 2024 und nach Abschluss des 

Anzeigeverfahrens bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg 

nachfolgende 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 28.12.2018 erlassen: 

 
 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
In § 6 „Ausschüsse“ wird in Absatz 5 das Wort „nicht“ gestrichen. 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Upahl, den XX.XX.2024 
 
 
 
Steve Springer (Siegel) 
Der Bürgermeister 

2 von 2 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 4. Änd. HS Upahl

